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Hintergrund 

Im öffentlichen Beschaffungswesen geht es um die rechtzeitige und effiziente Beschaffung von Waren und 
Dienstleistungen durch öffentliche Stellen, die diese zur Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben benötigen. EU-
weit entfallen 13,3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf das öffentliche Beschaffungswesen (EC 2019b). 
Angesichts dieser wirtschaftlichen Bedeutung haben die EU-Gesetzgeber jahrzehntelang versucht, das 
öffentliche Beschaffungswesen als Mechanismus zur Verwirklichung des EU-Binnenmarktes zu regulieren. 

In jüngerer Zeit hat die EU außerdem erkannt, dass das öffentliche Beschaffungswesens das Potenzial hat, 
zu anderen strategischen Zielen der EU beizutragen. Insbesondere zielen mehrere neuere politische 
Instrumente der EU darauf ab, das öffentliche Beschaffungswesen im Einklang mit dem europäischen 
Grünen Deal und anderen EU-Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit als treibende Kraft für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch zu nutzen. Allerdings stellen einige Aspekte des derzeitigen 
Rechtssystems öffentliche Auftraggeber, die eine umweltfreundliche oder sozial nachhaltige Beschaffung 
anstreben, vor Herausforderungen. Konkret können es die EU-Vergabevorschriften staatlichen Einkäufern 
erschweren, Unternehmen, die für Verletzungen von Menschenrechten oder der Umwelt verantwortlich 
sind, von der öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen. Zudem können sie die bevorzugte Auswahl 
nachhaltigerer Produkte und Dienstleistungen durch öffentliche Auftraggeber und die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an Unternehmen, die diese herstellen bzw. anbieten, behindern. 

Das ist bemerkenswert, denn sowohl in der EU als auch anderswo wird von Unternehmen zunehmend 
erwartet, dass sie verantwortungsbewusst und nachhaltig handeln. Nach den UN- und OECD-Standards 
tragen Unternehmen beispielsweise Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte und der Umwelt. 
Ferner wird von ihnen erwartet, dass sie dieser Verantwortung durch die Umsetzung von Due-Diligence-
Prozessen, also Sorgfaltsprüfungen, gerecht werden. Due-Diligence-Prozesse sind in diesem 
Zusammenhang ein Hilfsmittel, mit dem Unternehmen Verletzungen der Menschenrechte und der Umwelt, 
die entweder aus ihren eigenen Aktivitäten hervorgehen oder an denen sie durch die Aktivitäten von 

Abriss 

In dieser vom Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments (CONT) in Auftrag gegebenen 
Studie wird untersucht, ob die Unionsorgane bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte und Nachhaltigkeit einhalten. Auf Grundlage einer 
Auswertung von Dokumenten und Interviews wird festgestellt, dass es bei der Beschaffung durch das 
Europäische Parlament, die Kommission und die EU-Agenturen an der nötigen Sorgfalt im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit mangelt. Dementsprechend wird empfohlen, eine bessere Integration der 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen durch 
Unionsorgane zu fördern.  
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Geschäftspartnern direkt beteiligt sind, erkennen, bewerten, verhindern, unterlassen oder abmildern und 
beheben sollten. 

Gemäß den UN- und OECD-Standards sollten Regierungen außerdem geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Wirtschaft durch wirksame Maßnahmen, Gesetze, 
Vorschriften und Strafen zu kontrollieren, unter anderem dann, wenn sie im Handelsverkehr geschäftliche 
Beziehungen mit Unternehmen eingehen. Dementsprechend haben die EU und nationale Gesetzgeber vor 
Kurzem neue Gesetze erlassen, mit denen große Unternehmen verpflichtet werden, Sorgfaltsprüfungen in 
Bezug auf Menschenrechte und Umwelt durchzuführen, und die verschiedene Strafen für den Fall der 
Nichterfüllung vorsehen. Bei einigen nationalen Gesetzen gehören zu solchen Strafen etwa Maßnahmen, 
um Unternehmen von der öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen. 

Unionsorgane, einschließlich des Europäischen Parlaments, der Kommission und der EU-Agenturen, 
beschaffen Waren und Dienstleistungen im Rahmen der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. 
Zusammengenommen sind diese Beschaffungen von großer finanzieller Bedeutung. Folglich weist die 
Beschaffung der Unionsorgane das Potenzial auf, faktisch zur Erreichung der EU-Ziele für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch beizutragen, sofern dabei die entsprechenden Vorgaben zu 
Menschenrechten, Arbeitsbedingungen und Umwelt berücksichtigt werden. Angesichts ihres öffentlichen 
Profils und ihrer politischen Bedeutung können die Unionsorgane außerdem „mit gutem Beispiel 
vorangehen“, indem sie gute Beschaffungspraktiken anwenden. Ebenso kann eine nachhaltige Beschaffung 
durch die Unionsorgane zur Förderung der strategischen Autonomie der EU, der Widerstandsfähigkeit der 
Lieferkette und eines wirksamen rechtlichen, reputationsbezogenen und operationellen 
Risikomanagements beitragen. Ein weiterer Vorteil der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in 
das Beschaffungswesen der Unionsorgane besteht in der Förderung der politischen Kohärenz und somit 
auch der Effizienz und Wirksamkeit der europäischen Ausgaben in Bereichen wie der internationalen 
Entwicklungshilfe. 

Der Rechtsrahmen für die Auftragsvergabe der Unionsorgane umfasst die EU-Haushaltsordnung sowie die 
EU-Vergaberichtlinien, mit denen die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen durch öffentliche 
Stellen in den EU-Mitgliedstaaten geregelt wird. Wie bereits erwähnt, ist dieser Rahmen bisher jedoch weder 
mit den Nachhaltigkeitszielen und -verpflichtungen der EU noch mit den bestehenden oder geplanten EU-
Rechtsvorschriften für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht durch Unternehmen vollständig in Einklang 
gebracht worden. 

Ziele  

In diesem Zusammenhang soll in dieser Studie auf Ersuchen des CONT-Ausschusses des Europäischen 
Parlaments untersucht werden, ob die Vorschriften und Praktiken der Unionsorgane für die Beschaffung von 
Waren und Dienstleistungen auf eigene Rechnung derzeit die Anforderungen an die unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten berücksichtigen. Des Weiteren sollen Lücken, Herausforderungen und bewährte 
Verfahren im Hinblick auf die Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in das Beschaffungswesen der 
Unionsorgane in Einklang mit den UN- und OECD-Standards ermittelt werden, wobei die Möglichkeiten und 
Beschränkungen des bestehenden Rechtsrahmens zu berücksichtigen sind. Außerdem soll mit dieser Studie 
festgestellt werden, welche Daten über die Sorgfaltspflichten der Unionsorgane im Bereich der 
Auftragsvergabe derzeit öffentlich und intern erfasst werden und verfügbar sind. Ein weiterer Fokus liegt 
auf der Kontextualisierung der Ansätze der Unionsorgane mit Bezugnahme auf „bewährte Verfahren“ aus 
den Mitgliedstaaten und den OECD-Ländern, unabhängig davon, ob sie auf verbindlichen 
Mindeststandards oder der Motivation beruhen, „mit gutem Beispiel voranzugehen“. Schließlich werden mit 
der Studie die potenziellen Auswirkungen geplanter regulatorischer Entwicklungen ausgewertet, wie etwa 
die Vorschläge der Kommission für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der 
Nachhaltigkeit und für eine Verordnung über das Inverkehrbringen von Produkten, die unter Einsatz von 
Zwangsarbeit hergestellt werden. 

Zur Klärung dieser Fragen wurden im Rahmen dieser Studie rechtliche und politische Auswertungen sowie 
eine Reihe von Interviews mit EU-Beamten durchgeführt. Insbesondere wurde die Beschaffung auf eigene 
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Rechnung des Europäischen Parlaments, der Kommission und dreier ausgewählter dezentraler EU-
Agenturen untersucht, nämlich der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (FRONTEX) und der EU-Agentur für das 
Weltraumprogramm (EUSPA). 

Auf Grundlage dieser Daten kommt die Studie zu dem Schluss, dass es in den Beschaffungsvorschriften und 
-praktiken der Unionsorgane derzeit an der gebührenden Sorgfalt im Bereich der Nachhaltigkeit fehlt, wie 
sie in den seit 2011 verabschiedeten internationalen und EU-Instrumenten definiert ist. Die EU-
Einrichtungen scheinen sich bei der Beschaffung im Allgemeinen sorgfältig an die EU-Haushaltsordnung1 
und die Vergaberichtlinien 2014 zu halten. Diese Vorschriften verpflichten öffentliche Käufer jedoch nicht 
dazu, selbst eine Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Menschenrechte und die Umwelt durchzuführen. Sie 
verlangen auch nicht, dass öffentliche Käufer während des Beschaffungsprozesses die Due-Diligence-
Prozesse der potenziellen oder beauftragten Lieferanten berücksichtigen. Gewisse Aspekte des derzeitigen 
EU-Vergaberechts, wie das Erfordernis eines „Zusammenhangs mit dem Auftragsgegenstand“, halten 
öffentliche Käufer sogar eher davon ab, während des Ausschreibungsverfahrens die Due-Diligence-Prozesse 
der Lieferanten zu beachten. Sorgfaltspflichten sind derzeit kein Teil der Beschaffungsrahmen oder -
praktiken der Unionsorgane. Daraus folgt, dass auch keine Daten zu Nachhaltigkeitsrisiken im EU-
Beschaffungswesen erhoben oder gemeldet werden. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Rolle und der Zuständigkeiten des Europäischen 
Parlaments enthält diese Studie Empfehlungen, die auf eine nachhaltigere Gestaltung der Beschaffung 
seitens der Unionsorgane durch die Einbindung von Sorgfaltspflichten abzielen.  

• Erstens beziehen sich diese Empfehlungen innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens 
darauf, dass die Unionsorgane ihre eigenen Verfahren zur Prüfung der Nachhaltigkeit in der 
Lieferkette einrichten (5.1); auf Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass die Lieferanten 
der Unionsorgane die gesetzlichen Mindestanforderungen einhalten, unter anderem durch 
Lieferantenausschlüsse (Abschnitt 5.2.1); auf die Überwachung der Lieferanten während der 
Vertragserfüllung (5.2.2); auf zugängliche Mechanismen zur Meldung und Behebung von 
Missständen (5.2.3); und auf Vertragsklauseln zu einem nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffungswesen (5.2.4). 

• Zweitens werden in dieser Studie Empfehlungen zur Überarbeitung des für die Beschaffung 
auf eigene Rechnung der Unionsorgane geltenden Rechts abgegeben, um es besser mit den 
EU-Standards für Nachhaltigkeit und unternehmerische Sorgfaltspflichten in Einklang zu 
bringen. In diesem Zusammenhang wird betont, dass Sorgfaltspflichten und verbindliche Ziele für 
eine nachhaltige Beschaffung in die EU-Haushaltsordnung integriert werden sollten (5.3.1); dass 
sichergestellt werden sollte, dass die Haushaltsordnung kontinuierlich aktualisiert wird, um sie mit 
den europäischen Anforderungen an eine nachhaltige Beschaffung in Einklang zu bringen (5.3.2); 
dass die Grundlage für obligatorische Ausschlüsse erweitert werden sollte (5.3.3); dass die 
nachhaltige Beschaffung in die allgemeinen EU-Haushaltskontrollmechanismen eingebunden 
werden sollte (5.3.4); dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das eigene Beschaffungswesen 
der Unionsorgane mit der voraussichtlichen Verabschiedung der EU-Richtlinie über die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu verknüpfen (5.3.5); und 
schließlich dass die Beschaffungsrichtlinien von 2014 berichtigt werden sollten (5.3.6). 

                                                             
1  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 
Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 („Haushaltsordnung“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Haushaltsordnung vor 
kurzem neu gefasst worden ist; relevante Änderungen werden in Kapitel 5 erörtert. Die im Dezember 2023 erzielte politische Einigung im Rat 
über diesen Text musste jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Studie noch von den EU-Mitgesetzgebern bestätigt werden. 
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• Eine dritte Reihe von Empfehlungen zielt darauf ab, die Bemühungen und Kapazitäten der 
Unionsorgane im Bereich der Sorgfaltspflicht und der nachhaltigen Beschaffung zu stärken 
(5.4). Dies ist unmittelbar notwendig, um sowohl die Einhaltung des geltenden Rechts 
sicherzustellen als auch die Wirksamkeit und die Auswirkungen künftiger gesetzlicher oder 
politischer Änderungen zu unterstützen. Zwar gibt es bereits einige horizontale Initiativen zur 
Förderung der nachhaltigen Beschaffung in den Unionsorganen, doch sind koordiniertere 
Anstrengungen erforderlich, um für eine institutionenübergreifende politische Kohärenz Sorge zu 
tragen, Synergien zu nutzen, die Kosteneffektivität zu steigern und die Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit zu verstärken. Die Entwicklung und Einführung von Leitlinien, Schulungen und eines 
Austauschs bewährter Verfahren gehören zu den Anforderungen in diesem Bereich. 
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